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Der Gemeinderat der Gemeinde Stetten hat in seiner Sitzung am: 18.11.2024 auf Grund der $$
24 und 25 Gemeindeordnung (GemO), der $$ 7 und 8 der Landesverordnung zur Durchführung
der Gemeindeordnung (GemODVO) und des S 2 der Landesverordnung über die
Aufwandsentschädigung kommunaler Ehrenämter (KomAEVO) die folgende Hauptsatzung
beschlossen:

$ 1 öffentliche Bekanntmachungen, Bekanntgaben
(1) Öffentliche Bekanntmachungen der Gemeinde Stetten erfolgen im Amtsblatt der
Verbandsgerneinde Kirch heimbolanden.

(2) Karten, Pläne oder Zeichnungen und damit verbundene Texte oder Erläuterungen können
abweichend von Absatz 1 durch Auslegung in einem Dienstgebäude der
Verbandsgerneindeverwaltung Kirchheimbolanden a) jedermanns Einsicht während der
Dienststunden bekannt gemacht werden. ln diesem Fall ist auf Gegenstand, Ort (Gebäude und
Raum), Frist und Zeit der Auslegung spätestens am Tag vor dem Beginn der Auslegung durch
öffentliche Bekanntmachung in der Form des Absatzes t hinzuweisen. Die Auslegungsfrist
beträgt mindestens sieben volle Werktage. Besteht an dienstfreien Werktagen keine Möglichkeit
der Einsichtnahme, so ist die Auslegungsfrist so festzusetzen, dass an mindestens sieben
Tagen Einsicht genommen werden kann.

(3) Soweit durch Rechtsvorschrift eine öffentliche Auslegung vorgeschrieben ist und hierfür
keine besonderen Bestimmungen gelten, gilt Absatz 2 entsprechend.

(4) Zeit, Ort und Tagesordnung der Sitzungen des Gemeinderates Stetten werden durch
Aushang an den Bekanntmachungstafeln wie folgt bekannt gemacht:

. Hauptstraße Haus Nr. 15 Anschlagtafel

(5) Kann wegen eines Naturereignisses oder wegen anderer besonderer Umstände die
vorgeschriebene Bekanntmachungsform nicht angewandt werden, so erfolgt in

unaufschiebbaren Fällen die öffentliche Bekanntmachung durch öffentlichen Ausruf /durch
Aushang an den Bekanntmachungstafeln, wie sie in Absatz 4 genannt sind. Die
Bekanntmachung ist unverzüglich nach Beseitigung des Hindernisses in der vorgeschriebenen
Form nachzuholen, sofern nicht der lnhalt der Bekanntmachung durch Zeitablauf
gegenstandslos geworden ist.

(6) Sonstige Bekanntgaben erfolgen gemäß Absatz 1, sofern nicht eine andere
Bekanntmachu ngsform vorgesch rieben ist.

$ 2 Bürgerbegehren und Bürgerentscheid
Bürgerbegehren und Bürgerentscheid bestimmen sich nach $ 17a der Gemeindeordnung

$ 3 Ausschüsse des Gemeinderates
Regelungen irber Art und Zusammensetzung der Ausschüsse erfolgen durch Beschluss des
Gemeinderates.

$ 4 Ortsbeigeordnete
Die Gemeinde Stetten hat bis zu zwei Beigeordnete.

$ 5 Übertragung von Aufgaben des Gemeinderates auf den Ortsbürgermeister
Auf den Ortsbürgermeister wird die Entscheidung in folgenden Angelegenheiten übertragen:

1. Vergabe von Aufträgen und Arbeiten im Rahmen der verfügbaren Haushaltsmittel bis zu
einer Wertgrenze von

- 2.000 € im Einzelfall,

- 5.000 € im Einzelfall mit Zustimmung der beiden Beigeordneten.
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2 Verfügung über Gemeindevermögen bis zu einer Wertgrenze von

- 2.000 € im Einzelfall,

- 5.000 € im Einzelfall mit Zustimmung der beiden Beigeordneten.

$ 6 Aufwandsentschädigung für Mitglieder des Gemeinderates
(1) Zur Abgeltung der notwendigen baren Auslagen und der sonstigen persönlichen
Aufwendungen erhalten die Ratsmitglieder für die Teilnahme an Sitzungen des Gemeinderates
Stetten eine Entschädigung nach Maßgabe der Absätze 2 bis 4.

(2) Eine Aufwandsentschädigung in Form eines Sitzungsgeldes wird nicht gewährt. Fahrkosten
für Fahrten zwischen Wohnort und Sitzungsort werden nicht erstattet.

(3) Neben der Entschädigung nach Absatz 2 wird nachgewiesener Lohnausfall in voller Höhe
ersetzt; er umfasst bei Arbeitnehmern auch die entgangenen tarifuertraglichen und freiwilligen
Arbeitgeberleistungen sowie den Arbeitgeberanteil zu den gesetzlichen
Sozialversicherungsbeiträgen. Selbständig tätige Personen erhalten auf Antrag Verdienstausfall
in Höhe eines Durchschnittssatzes von bis zu 25,00 € je Sitzung. Personen, die weder einen
Lohn- noch einen Verdienstausfall geltend machen können, denen aber im beruflichen oder
häuslichen Bereich ein Nachteil entsteht, der in der Regel nur durch das Nachholen versäumter
Arbeit oder die lnanspruchnahme einer Hilfskraft ausgeglichen werden kann, erhalten auf
Antrag einen Ausgleich

f . in Höhe von 10,00 € je Sitzung, wenn sie mindestens ein in ihrem Haushalt mit ihnen
wohnendes Kind unter 14 Jahren tatsächlich betreuen oder

2. in Höhe von 10,00 € je Sitzung, wenn sie einen nach ärztlichem Gutachten pflegebedürftigen
sonstigen Angehörigen tatsächlich betreuen oder pflegen.

Liegen die Voraussetzungen des Satzes 3 Nummern 1 und 2 gleichzeitig vor, wird der Ausgleich
nur einmal gewährt; es gilt der höhere Betrag.

ln den Fällen des $ 18a Abs.6 GemO wird unter den Voraussetzungen des Satzes 2
Verdienstausfallje Fortbildungstag in Höhe des Betrages, wie er für eine Sitzung gewährt würde,
erstattet, wenn die Fortbildungsveranstaltung mindestens fünf. Zeitstunden einschließlich
Pausen dauert; entsprechendes gilt in den Fällen des Nachteilsausgleichs (Satz 3).

(4) Neben der Aufiruandsentschädigung erhalten die Ratsmitglieder für Dienstreisen
Reisekostenvergütung nach den Bestimmungen des Landesreisekostengesetzes.

$ 7 Aufwandsentschädigung des Ortsbürgermeisters
Der Ortsbürgermeister erhält eine Aufiryandsentschädigung gemäß $ 12 Abs. 1 Satz 1

KomAEVO

$ 8 Aufwandsentschädigung der Ortsbeigeordneten
(1) Ehrenamtliche Beigeordnete erhalten für den Fall der Vertretung des Ortsbürgermeisters
eine Aufwandsentschädigung in Höhe der Aufwandsentschädigung des Ortsbürgermeisters
nach $ 12 Abs. 1 Satz 1 KomAEVO. Erfolgt die Vertretung des Ortsbürgermeisters nicht für die
Dauer eines vollen Monats, so beträgt sie für jeden vollen Tag der Vertretung ein Dreißigstel
des Monatsbetrags der dem Ortsbürgermeister zustehenden Aufiruandsentschädigung. Eine
nach Absatz 2 gewährte Aufwandsentschädigung ist anzurechnen.

(2) S 6 Abs. 3 und 4 gelten entsprechend.
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$ 9 Aufwandsentschädigung für weitere Ehrenämter
(1) Einfache gemeindliche Tätigkeiten wie z.B. Blumen gießen, Rasen mähen, Reinigung,
handwerkliche Tätigkeiten von untergeordneter Bedeutung können durch ehrenamtlich Tätige
erledigt werden. Für die Ausübung der ehrenamtlichen Tätigkeit wird eine
Aufirvandsentschädigung gewährt. Das gleiche gilt für Beauftragte für das Glockengeläut,
Bachpaten, Beauftrage oder Paten in der Kinder- und Jugendarbeit, Brauchtumspfleger,
Bücherei- oder Museumsbeauftragte, Dorfgemeinschaftshauspaten, Kulturbeauftragte,
Ortsbildbeauftragte, Sportanlagenwarte, Umweltbeauftragte, Wirtschafts- und
Wanderwegewarte sowie I n haber verg leich bare r Eh renämter.

(2) Die Aufiruandsentschädigung wird nach Stundensätzen bemessen; die Zeiten für die
Wegestrecken vom Wohnsitz bis zum Tätigkeitsort und zurück werden nicht berücksichtigt. Die
Aufiuandsentschädigung für die Tätigkeiten nach Absatz 1 entspricht je volle Stunde dem jeweils
gültigen Mindestlohn nach $ 1 Abs. 2 des Mindestlohngesetzes.

(3) Die Mitglieder und Hilfskräfte der Wahl- und Abstimmungsvorstände erhalten eine
pauschalierte Abgeltung ihres baren Aufwandes in der Form eines Erfrischungsgeldes. Das
Erfrischungsgeld beträgt 40,00 € je Wahl- oder Abstimmungstag. Finden an einem Wahltag
mehrere Wahlen und Abstimmungen gleichzeitig statt, so wird das Erfrischungsgeld nur einmal
gewährt.

$ 10 Ton- und Bildübertragung sowie Ton- und Bildaufzeichnungen in Sitzungen des
Gemeinderates und seiner rdusschüsse
Ton- und Bildübertragungen sowie Ton- und Bildaufzeichnungen sind in Sitzungen des
Gemeinderates und seiner Ausschüsse nicht zulässig.

$ 11 ln-Kraft-Treten
(1) Die Hauptsatzung tritt zum 19.11.2024 in Kraft.

(2) Gleichzeitig tritt die Hauptsatzung vom 06.1 O.2OO4in der aktuellen Fassung außer Kraft

, 18.11.2024

ermayer)
bü

Es wird auf $ 24 Abs. 6 der Gemeindeordnuns hinsewiesen:
,,Satzungen, die unter Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der
Gemeindeordnung zustande gekommen sind, gelten ein Jahr nach der Bekanntmachung als von
Anfang an gültig zustande gekommen.
Dies gilt nicht, wenn
1. die Bestimmungen über die Öffentlichkeit der Sitzung, die Genehmigung, die

Ausfertigung oder die Bekanntmachung der Satzung verletzt worden sind, oder
2. vor Ablauf der in Satz 1 genannten Frist die Aufsichtsbehörde den Beschluss

beanstandet oder jemand die Verletzung der Verfahrens- oder Formvorschriften
gegenüber der Gemeindeverwaltung unter Bezeichnung des Sachverhalts,
der die Verletzung begründen soll, schriftlich geltend gemacht hat.
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HAUPTSATZUNG

der Gemeinde Gauensheim

vom 26.11.2024
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Der Gemeinderat der Gemeinde Gauersheim hat in seiner Sitzung am 26.11.2024 auf Grund
der $$ 24 und 25 Gemeindeordnung (GemO), der $$ 7 und 8 der Landesverordnung zur
Durchführung der Gemeindeordnung (GemODVO) und des $ 2 der Landesverordnung über die
Aufirvandsentschädigung kommunaler Ehrenämter (KomAEVO) die folgende Hauptsatzung
beschlossen:

$ 1 öffentliche Bekanntmachungen, Bekanntgaben
(1) Öffentliche Bekanntmachungen der Gemeinde erfolgen im Amtsblatt der Verbandsgemeinde
Kirchheimbolanden.

(2) Karten, Pläne oder Zeichnungen und damit verbundene Texte oder Erläuterungen können
abweichend von Absatz 1 durch Auslegung in einem Dienstgebäude der
Verbandsgemeindevenrvaltung Kirchheimbolanden zu jedermanns Einsicht während der
Dienststunden bekannt gemacht werden. ln diesem Fall ist auf Gegenstand, Ort (Gebäude und
Raum), Frist und Zeit der Auslegung spätestens am Tag vor dem Beginn der Auslegung durch
öffentliche Bekanntmachung in der Form des Absatzes t hinzuweisen. Die Auslegungsfrist
beträgt mindestens sieben volle Werktage. Besteht an dienstfreien Werktagen keine Möglichkeit
der Einsichtnahme, so ist die Auslegungsfrist so festzusetzen, dass an mindestens sieben
Tagen Einsicht genommen werden kann.

(3) Soweit durch Rechtsvorschrift eine öffentliche Auslegung vorgeschrieben ist und hierfür
keine besonderen Bestimmungen gelten, gilt Absatz 2 entsprechend.

(4) Zeit, Ort und Tagesordnung der Sitzungen des Gemeinderates werden durch Aushang an
den Bekanntmachungstafeln wie folgt bekannt gemacht:

o Gemeindehaus, Brückenstraße 1

(5) Kann wegen eines Naturereignisses oder wegen anderer besonderer Umstände die
vorgeschriebene Bekanntmachungsform nicht angewandt werden, so erfolgt in
unaufschiebbaren Fällen die öffentliche Bekanntmachung durch öffentlichen Ausruf /durch
Aushang an den Bekanntmachungstafeln, wie sie in Absatz 4 genannt sind. Die
Bekanntmachung ist unverzüglich nach Beseitigung des Hindernisses in der vorgeschriebenen
Form nachzuholen, sofern nicht der lnhalt der Bekanntmachung durch Zeitablauf
gegenstandslos geworden ist.

(6) Sonstige Bekanntgaben erfolgen gemäß Absatz 1, sofern nicht eine andere
Bekanntmach ungsform vorgesch rieben ist.

$ 2 Bürgerbegehren und Bürgerentscheid
Bürgerbegehren und Bürgerentscheid bestimmen sich nach $ 17a der Gemeindeordnung

$ 3 Ausschüsse des Gemeinderates
Regelungen über Art und Zusammensetzung der Ausschüsse erfolgen durch Beschluss des
Gemeinderates.

$ 4 Ortsbeigeordnete
Die Gemeinde hat bis zu zwei Beigeordnete.

$ 5 Übertragung von Aufgaben des Gemeinderates auf den Ortsbürgermeister
Auf den Ortsbürgermeister wird die Entscheidung in folgenden Angelegenheiten übertragen:

1. Vergabe von Aufträgen und Arbeiten im Rahmen der verfügbaren Haushaltsmittel bis zu
einer Wertgrenze von 1.500 € im Einzelfall.

2. Verfügung über Gemeindevermögen bis zu einer Wertgrenze von von 1.500 € im
Einzelfall.
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$ 6 Aufwandsentschädigung für Mitglieder des Gemeinderates
(1) Zur Abgeltung der notwendigen baren Auslagen und der sonstigen persönlichen
Aufiruendungen erhalten die Ratsmitglieder für die Teilnahme an Sitzungen des Gemeinderates
Gauersheim eine Entschädigung nach Maßgabe der Absätze 2 bis 4.

(2) Eine Aufwandsentschädigung wird in Form eines Sitzungsgeldes gewährt, das für die
Teilnahme an einer Sitzung des Gemeinderates 10,00 € beträgt. Fahrtkosten für Fahrten
zwischen Wohnort und Sitzungsort werden nicht erstattet.

(3) Neben der Entschädigung nach Absatz 2 wird nachgewiesener Lohnausfall in voller Höhe
ersetzt; er umfasst bei Arbeitnehmern auch die entgangenen tarifvertraglichen und freiwilligen
Arbeitgeberleistungen sowie den Arbeitgeberanteil zu den gesetzlichen
Sozialversicherungsbeiträgen. Selbständig tätige Personen erhalten auf Antrag Verdienstausfall
in Höhe eines Durchschnittssatzes von bis zu 25,00 € je Sitzung. Personen, die weder einen
Lohn- noch einen Verdienstausfall geltend machen können, denen aber im beruflichen oder
häuslichen Bereich ein Nachteil entsteht, der in der Regel nur durch das Nachholen versäumter
Arbeit oder die lnanspruchnahme einer Hilfskraft ausgeglichen werden kann, erhalten auf
Antrag einen Ausgleich

1. in Höhe von 25,00 € je Sitzung, wenn sie mindestens ein in ihrem Haushalt mit ihnen
wohnendes Kind unter 14 Jahren tatsächlich betreuen oder

2. in Höhe von 25,00 € je Sitzung, wenn sie einen nach ärztlichem Gutachten pflegebedürftigen
sonstigen Angehörigen tatsächlich betreuen oder pflegen.

Liegen die Voraussetzungen des Satzes 3 Nummern 1 und 2 gleichzeitig vor, wird derAusgleich
nur einmal gewährt; es gilt der höhere Betrag.

ln den Fällen des $ 18a Abs.6 GemO wird unter den Voraussetzungen des Satzes 2
Verdienstausfallje Fortbildungstag in Höhe des Betrages, wie er für eine Sitzung gewährt würde,
erstattet, wenn die Fortbildungsveranstaltung mindestens fünf Zeitstunden einschließlich
Pausen dauert; entsprechendes gilt in den Fällen des Nachteilsausgleichs (Satz 3).

(4) Neben der Aufwandsentschädigung erhalten die Ratsmitglieder für Dienstreisen
Reisekostenvergütung nach den Bestimmungen des Landesreisekostengesetzes.

$ 7 Aufwandsentschädigung des Ortsbürgermeisters
Der Ortsbürgermeister erhält eine Aufirvandsentschädigung gemäß $ 12 Abs. 1 Satz 1

KomAEVO

$ 8 Aufwandsentschädigung der Ortsbeigeordneten
(1) Ehrenamtliche Beigeordnete erhalten für den Fall der Vertretung des Ortsbürgermeisters
eine Aufiuandsentschädigung in Höhe der Aufwandsentschädigung des Ortsbürgermeisters
nach $ 12 Abs. 1 Satz 1 KomAEVO. Erfolgt die Vertretung des Ortsbürgermeisters nicht für die
Dauer eines vollen Monats, so beträgt sie für jeden vollen Tag der Vertretung ein Dreißigstel
des Monatsbetrags der dem Ortsbürgermeister zustehenden Aufwandsentschädigung. Eine
nach Absatz 2 gewährte Aufirvandsentschädigung ist anzurechnen.

(2) S 6 Abs. 3 und 4 gelten entsprechend.

$ 9 Aufwandsentschädigung für weitere Ehrenämter
(1) Einfache gemeindliche Tätigkeiten wie z.B. Blumen gießen, Rasen mähen, Reinigung,
handwerkliche Tätigkeiten von untergeordneter Bedeutung können durch ehrenamtlich Tätige
erledigt werden. Für die Ausübung der ehrenamtlichen Tätigkeit wird eine
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Aufiruandsentschädigung gewährt. Das gleiche gilt für Beauftragte für das Glockengeläut,
Bachpaten, Beauftrage oder Paten in der Kinder- und Jugendarbeit, Brauchtumspfleger,
Bücherei- oder Museumsbeauftragte, Dorfgemeinschaftshauspaten, Kulturbeauftragte,
Ortsbildbeauftragte, Sportanlagenwarte, Umweltbeauftragte, Wirtschafts- und
Wandennregewarte sowie I n haber verg leichbare r Eh renämter.

(2) Die Aufiruandsentschädigung wird nach Stundensätzen bemessen; die Zeiten für die
Wegestrecken vom Wohnsitz bis zum Tätigkeitsort und zurück werden nicht berücksichtigt. Die
Aufiruandsentschädigung für die Tätigkeiten nach Absatz 1 entspricht je volle Stunde dem jeweils
gültigen Mindestlohn nach $ 1 Abs. 2 des Mindestlohngesetzes.

(3) Die Mitglieder und Hilfskräfte der Wahl- und Abstimmungsvorstände erhalten eine
pauschalierte Abgeltung ihres baren Aufwandes in der Form eines Erfrischungsgeldes. Das
Erfrischungsgeld beträgt 40,00 € je Wahl- oder Abstimmungstag. Finden an einem Wahltag
mehrere Wahlen und Abstimmungen gleichzeitig statt, so wird das Erfrischungsgeld nur einmal
gewährt.

$ 10 Ton- und Bildübertragung sowie Ton- und Bildaufzeichnungen öffentlicher
Sitzungen des Gemeinderates und seiner Ausschtisse
Ton- und Bildübertragung sowie Ton- und Bildaufzeichnungen sind in Sitzungen des
Gemeinderates und seiner Ausschüsse nicht zulässig.

$ 11 ln-Kraft-Treten
(1) Die Hauptsatzung tritt zum 27.11.2024 in Kraft.

(2) Gleichzeitig tritt die Hauptsatzung vom 02.1 1.2004 in der aktuellen Fassung außer Kraft.

Gauersheim, 26.1 1 .2024

(Schlesser)
Ortsbürgermeister

Es wird auf $ 24 Abs. 6 der Gemeindeordnuns hinsewiesen:
,,Satzungen, die unter Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der
Gemeindeordnung zustande gekommen sind, gelten ein Jahr nach der Bekanntmachung als von
Anfang an gültig zustande gekommen,
Dies gilt nicht, wenn
1. die Bestimmungen über die Ötfentlichkeit der Sitzung, die Genehmigung, die

Ausfertigung oder die Bekanntmachung der Satzung verletzt worden sind, oder
2. vor Ablauf der in Satz 1 genannten Frist die Aufsichtdbehörde den Beschluss

beanstandet oder jemand die Verletzung der Verfahrens- oder Formvorschriften
gegenüber der Gemeindeverwaltung unter Bezeichnung des Sachverhalts,
der die Verletzung begründen soll, schriftlich geltend gemacht hat.
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HAUPTSATZUNG

der Gemeinde Morschheim

vom 27 .11.2024

lnhaltsverzeichnis

$ 1 öffentliche Bekanntmachungen, Bekanntgaben.....................

$ 2 Bürgerbegehren und Bürgerentscheid .......

$ 3 Ausschüsse des Gemeinderates

$ 4 Ortsbeigeordnete,....

$ 5 Übertragung von Aufgaben des Gemeinderates auf den Ortsbürgermeister...

$ 6 Aufwandsentschädigung für Mitglieder des Gemeinderates.........

$ 7 Aufwandsentschäd igung des Ortsbü rgermeisters.,.........

$ I Aufwandsentschädigung der Ortsbeigeordneten

$ 9 Aufwandsentschädigung für weitere Ehrenämter......

$ 10 Ton- und Bildübertragung sowie Ton- und Bildaufzeichnungen Sitzungen des
Gemeinderates und seiner Ausschüsse

$ 11 ln-Kraft-Treten...
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Der Gemeinderat der Gemeinde Morschheim hat in seiner Sitzung am 27.11.2024 auf Grund
der $$ 24 und 25 Gemeindeordnung (GemO), der $$ 7 und 8 der Landesverordnung zur
Durchführung der Gemeindeordnung (GemODVO) und des $ 2 der Landesverordnung über die
Aufwandsentschädigung kommunaler Ehrenämter (KomAEVO) die folgende Hauptsatzung
beschlossen:

$ 1 öffentliche Bekanntmachungen, Bekanntgaben
(1) Öffentliche Bekanntmachungen der Gemeinde erfolgen im Amtsblatt der Verbandsgemeinde
Kirchheimbolanden.

(2) Karten, Pläne oder Zeichnungen und damit verbundene Texte oder Erläuterungen können
abweichend von Absatz 1 durch Auslegung in einem Dienstgebäude der
Verbandsgemeindevenraltung Kirchheimbolanden zu jedermanns Einsicht während der
Dienststunden bekannt gemacht werden. ln diesem Fall ist auf Gegenstand, Ort (Gebäude und
Raum), Frist und Zeit der Auslegung spätestens am Tag vor dem Beginn der Auslegung durch
öffentliche Bekanntmachung in der Form des Absatzes t hinzuweisen. Die Auslegungsfrist
beträgt mindestens sieben volle Werktage. Besteht an dienstfreien Werktagen keine Möglichkeit
der Einsichtnahme, so ist die Auslegungsfrist so festzusetzen, dass an mindestens sieben
Tagen Einsicht genommen werden kann.

(3) Soweit durch Rechtsvorschrift eine öffentliche Auslegung vorgeschrieben ist und hierfür
keine besonderen Bestimmungen gelten, gilt Absatz 2 entsprechend.

(4) Zeit, Ort und Tagesordnung der Sitzungen des Gemeinderates werden durch Aushang an
den Bekanntmachungstafeln wie folgt bekannt gemacht:

o Gemeindebüro, Kaiserstraße 12

(5) Kann wegen eines Naturereignisses oder wegen anderer besonderer Umstände die
vorgeschriebene Bekanntmachungsform nicht angewandt werden, so erfolgt in
unaufschiebbaren Fällen die öffentliche Bekanntmachung durch öffentlichen Ausruf /durch
Aushang an den Bekanntmachungstafeln, wie sie in Absatz 4 genannt sind. Die
Bekanntmachung ist unverzüglich nach Beseitigung des Hindernisses in der vorgeschriebenen
Form nachzuholen, sofern nicht der lnhalt der Bekanntmachung durch Zeitablauf
gegenstandslos geworden ist.

(6) Sonstige Bekanntgaben erfolgen gemäß Absatz 1, sofern nicht eine andere
Bekanntmachungsform vorgeschrieben ist.

$ 2 Bürgerbegehren und Bürgerentscheid
Bürgerbegehren und Bürgerentscheid bestimmen sich nach $ 17a der Gemeindeordnung

$ 3 Ausschüsse des Gemeinderates
Regelungen über Art und Zusammensetzung der Ausschüsse erfolgen durch Beschluss des
Gemeinderates.

$ 4 Ortsbeigeordnete
Die Gemeinde hat bis zu zwei Beigeordnete.

$ 5 Übertragung von Aufgaben des Gemeinderates auf den Ortsbürgermeister
Auf den Ortsbürgermeister wird die Entscheidung in folgenden Angelegenheiten übertragen:
1. Vergabe von Aufträgen und Ar:beiten im Rahmen der verfügbaren Haushaltsmittel bis zu

einer Wertgrenze von

- 3.000 € im Einzelfall,

- 6.000 € im Einzelfall mit Zustimmung der beiden Beigeordneten.
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2 Verfügung über Gemeindevermögen bis zu einer Wertgrenze von

- 3.000 € im Einzelfall,

- 6.000 € im Einzelfall mit Zustimmung der beiden Beigeordneten.

$ 6 Aufiarandsentschädigung für Mitglieder des Gemeinderates
(1) Zur Abgeltung der notwendigen baren Auslagen und der sonstigen persönlichen
Aufiryendungen erhalten die Ratsmitglieder für die Teilnahme an Sitzungen des Gemeinderates
Morschheim eine Entschädigung nach Maßgabe der Absätze 2 bis 4.

(2) Eine Aufwandsentschädigung wird in Form eines Sitzungsgeldes gewährt, das für die
Teilnahme an einer Sitzung des Gemeinderates 10,00 € beträgt. Fahrtkosten für Fahrten
zwischen Wohnort und Sitzungsort werden nicht erstattet.

(3) Neben der Entschädigung nach Absatz 2 wird nachgewiesener Lohnausfall in voller Höhe
ersetzt; er umfasst bei Arbeitnehmern auch die entgangenen tarifvertraglichen und freiwilligen
Arbeitgeberleistungen sowie den Arbeitgeberanteil zu den gesetzlichen
Sozialversicherungsbeiträgen. Selbständig tätige Personen erhalten auf Antrag Verdienstausfall
in Höhe eines Durchschnittssatzes von bis 2u25,00 € je Sitzung. Personen, die wedereinen
Lohn- noch einen Verdienstausfall geltend machen können, denen aber im beruflichen oder
häuslichen Bereich ein Nachteil entsteht, der in der Regel nur durch das Nachholen versäumter
Arbeit oder die lnanspruchnahme einer Hilfskraft ausgeglichen werden kann, erhalten auf
Antrag einen Ausgleich

1. in Höhe von 10,00 € je Sitzung, wenn sie mindestens ein in ihrem Haushalt mit ihnen
wohnendes Kind unter 14 Jahren tatsächlich betreuen oder

2. in Höhe von 10,00 € je Sitzung, wenn sie einen nach ärztlichem Gutachten pflegebedürftigen
sonstigen Angehörigen tatsächlich betreuen oder pflegen.

Liegen die Voraussetzungen des Satzes 3 Nummern 1 und 2 gleichzeitig vor, wird der Ausgleich
nur einmal gewährt; es gilt der höhere Betrag.

ln den Fällen des $ 18a Abs. 6 GemO wird unter den Voraussetzungen des Satzes 2
Verdienstausfallje Fortbildungstag in Höhe des Betrages, wie er für eine Sitzung gewährt würde,
erstattet, wenn die Fortbildungsveranstaltung mindestens fünf Zeitstunden einschließlich
Pausen dauert; entsprechendes gilt in den Fällen des Nachteilsausgleichs (Satz 3).

(4) Neben der Aufwandsentschädigung erhalten die Ratsmitglieder für Dienstreisen
Reisekostenvergütung nach den Bestimmungen des Landesreisekostengesetzes.

$ 7 Aufwandsentschädigung des Ortsbürgermeisters
Der Ortsbürgermeister erhält eine Aufwandsentschädigung gemäß g 12 Abs. 1 Satz 1

KomAEVO.

$ 8 Aufwandsentschädigung der Ortsbeigeordneten
(1) Ehrenamtliche Beigeordnete erhalten für den Fall der Vertretung des Ortsbürgermeisters
eine Aufwandsentschädigung in Höhe der Aufinrandsentschädigung des Ortsbürgermeisters
nach $ 12 Abs. 1 Satz 1 KomAEVO. Erfolgt die Vertretung des Ortsbürgermeisters nicht für die
Dauer eines vollen Monats, so beträgt sie für jeden vollen Tag der Vertretung ein Dreißigstel
des Monatsbetrags der dem Ortsbürgermeister zustehenden Aufwandsentschädigung. Eine
nach Absatz 2 gewährte Aufiruandsentschädigung ist anzurechnen.

(2) S 6 Abs. 3 und 4 gelten entsprechend.
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$ 9 Aufwandsentschädigung für weitere Ehrenämter
(1) Einfache gemeindliche Tätigkeiten wie z.B. Blumen gießen, Rasen mähen, Reinigung,
handwerkliche Tätigkeiten von untergeordneter Bedeutung können durch ehrenamtlich Tätige
erledigt werden. Für die Ausübung der ehrenamtlichen Tätigkeit wird eine
Aufiryandsentschädigung gewährt. Das gleiche gilt für Beauftragte für das Glockengeläut,
Bachpaten, Beauftrage oder Paten in der Kinder- und Jugendarbeit, Brauchtumspfleger,
Bücherei- oder Museumsbeauftragte, Dorfgemeinschaftshauspaten, Kulturbeauftragte,
Ortsbildbeauftragte, Sportanlagenwarte, Umweltbeauftragte, Wirtschafts- und
Wandenryegewa rte sowie I n haber vergleich barer Ehrenämter.

(2) Die Aufiruandsentschädigung wird nach Stundensätzen bemessen; die Zeiten für die
Wegestrecken vom Wohnsitz bis zum Tätigkeitsort und zurück werden nicht berücksichtigt. Die
Aufirvandsentschädigung für die Tätigkeiten nach Absatz 1 entspricht je volle Stunde dem jeweils
gültigen Mindestlohn nach $ 1 Abs. 2 des Mindestlohngesetzes.

(3) Die Mitglieder und Hilfskräfte der Wahl- und Abstimmungsvorstände erhalten eine
pauschalierte Abgeltung ihres baren Aufwandes in der Form eines Erfrischungsgeldes. Das
Erfrischungsgeld beträgt 40,00 € je Wahl- oder Abstimmungstag. Finden an einem Wahltag
mehrere Wahlen und Abstimmungen gleichzeitig statt, so wird das Erfrischungsgeld nur einmal
gewährt.

$ 10 Ton- und Bildübertragung sowie Ton- und Bildaufzeichnungen Sitzungen des
Gemeinderates und seiner Ausschüsse
Ton- und Bildübertragung sowie Ton- und Bildaufzeichnungen sind in Sitzungen des
Gemeinderates und seiner Ausschüsse nicht zulässig.

$ 11 ln-Kraft-Treten
(1) Die Hauptsatzung tritt zum 27.11.2024 in Kraft.

(2) Gleichzeitig tritt die Hauptsatzung vom 05.10.2004 in der aktuellen Fassung außer Kraft.

Morschheim,2T.11.2

r)

rtsbürgermeister

Es wird auf $ 24 Abs. 6 der GemeindeordnunE hinsewiesen:
,,Satzungen, die unter Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der
Gemeindeordnung zustande gekommen sind, gelten ein Jahr nach der Bekanntmachung als von
Anfang an gültig zustande gekommen.
Dies gilt nicht, wenn
1. die Bestimmungen über die Öffentlichkeit der Sitzung, die Genehmigung, die

Ausfertigung oder die Bekanntmachung der Satzung verletzt worden sind, oder
2. vor Ablauf der in Satz 1 genannten Frist die Aufsichtsbehörde den Beschluss

beanstandet oder jemand die Verletzung der Verfahrens- oder Formvorschriften
gegenüber der Gemeindeverwaltung unter Bezeichnung des Sachverhalts,
der die Verletzung begründen soll, schriftlich geltend gemacht hat.
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Satzung
der Gemeinde Marnheim über die Festsetzung der

Hebesätze für die Realsteuern
ab dem Jahr 2025

(Hebes atzsatzu ng) vom 28.1 1 .2024

Gemäß $ 24 der Gemeindeordnung für Rheinland-Pfalz (GemO) vom 31.01 .1994 (GVBI. S
153) i. V. m. S 25 des Grundsteuergesetzes (GrStG) vom 07.08 .1973 und $ 16 des
Gewerbesteuergesetzes (GewStG) in der Fassung vom 15.10.2022 (BGBI. S. 4167), in der
jeweils geltenden Fassungen, hat der Gemeinderat in seiner Sitzung am 27.11.2024
folgende Satzung beschlossen:

s1
Erhebungsgrundsatz

Die Gemeinde Marnheim erhebt von dem in ihrem Gebiet liegenden Grundbesitz eine
Grundsteuer nach den Vorschriften des Grundsteuergesetzes und ein Gewerbesteuer nach
den Vorschriften des Gewerbesteuergesetzes.

s2
Hebesätze

Die Gemeinde setzt die folgenden Hebesätze für das Jahr 2025 fest:

für die Grundsteuer
a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf 460 v. H
b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf 600 v. H.

der Steuermessbeträge.

s3
lnkrafüreten

Diese Satzung tritt zum 01.01 .2025 in Kraft. Die Satzung gilt bis zur öffentlichen
Bekanntmachung der Haushaltssatzung oder Nachtragshaushaltssatzung für das
Kalenderjahr 2025.

Die Satzung wird hiermit ausgefertigt

Marnheim, den 28.11

(M
U

ach) (,
*

*Olsbürg erme
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Es wird auf $ 24 Abs. 6 der Gemeindeordnung hingewiesen:

Satzungen, die unter Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften dieses Gesetzes oder auf Grund dieses
Gesetzes zustande gekommen sind, gelten ein Jahr nach der Bekanntmachung als von Anfang an gültig
zustande gekommen. Dies gilt nicht, wenn

1. die Bestimmungen über die Öffentlichkeit der Sitzung, die Genehmigung, die Ausfertigung oder die
Bekanntmachung der Satzung verletzt worden sind, oder

2. vor Ablauf der in Satz 1 genannten Frist die Aufsichtsbehörde den Beschluss beanstandet oder jemand
die Verletzung der Verfahrens- und Formvorschriften gegenüber der Gemeindeveruualtung unter
Bezeichnung des Sachverhaltes, der die Verletzung begründen soll, schriftlich geltend gemacht hat.

Hat jemand eine Verletzung nach Satz 2 Nr. 2 geltend gemacht, so kann auch nach Ablauf der in Satz 1

genannten Frist jedermann diese Verletzung geltend machen.



7 2,2
HAUPTSATZUNG

der Gemeinde Rittersheim

vom 28.11.2024

lnhaltsverzeichnis

$ 1 öffentliche Bekanntmachungen, Bekanntgaben ......,.............

$ 2 Bürgerbegehren und Blirgerentscheid

$ 3 Ausschüsse des Gemeinderates........

$ 4 Ortsbeigeordnete .....

$ 5 Ubertragung von Aufgaben des Gemeinderates auf den Ortsbürgermeister...

$ 6 Aufwandsentschädig ung für M itglieder des Gemeinderates .........

$ 7 Aufwandsentschädigung des Ortsbürgermeisters,..

$ 8 Aufwandsentschädigung der Ortsbeigeordneten

$ 9 Aufiuandsentschädigung für weitere Ehrenämter....................
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Gemei nderates u nd seiner Aussch lisse ............... L

$ 11 ln-Kraft-Tretqn... 4

2

2

2

2

2

3

3

3

3

Seite 1 von 4



723
Der Gemeinderat der Gemeinde Rittersheim hat in seiner Sitzung am 28.11.2024 auf Grund der
SS 24 und 25 Gemeindeordnung (GemO), der gg 7 und 8 der Landesverordnung zur
Durchführung der Gemeindeordnung (GemODVO) und des g 2 der Landesverordnung über die
Aufiruandsentschädigung kommunaler Ehrenämter (KomAEVO) die folgende Hauptsatzung
beschlossen:

$ I öffentliche Bekanntmachungen, pekanntgaben
(1) Öffentliche Bekanntmachungen der Gemeinde erfolgen im Amtsblatt der Verbandsgemeinde
Kirchheimbolanden.

(2) Karten, Pläne oder Zeichnungen und damit verbundene Texte oder Erläuterungen können
abweichend von Absatz 1 durch Auslegung in einem Dienstgebäude der
Verbandsgemeindeverwaltung Kirchheimbolanden zu jedermanns Einsicht während der
Dienststunden bekannt gemacht werden. ln diesem Fall ist auf Gegenstand, Ort (Gebäude und
Raum), Frist und Zeit der Auslegung spätestens am Tag vor dem Beginn der Auslegung durch
öffentliche Bekanntmachung in der Form des Absatzes t hinzuweisen. Die Auslegungsfrist
beträgt mindestens sieben volle Werktage. Besteht an dienstfreien Werktagen keine Möglichkeit
der Einsichtnahme, so ist die Auslegungsfrist so festzusetzen, dass an mindestens sieben
Tagen Einsicht genommen werden kann.

(3) Soweit durch Rechtsvorschrift eine öffentliche Auslegung vorgeschrieben ist und hierfür
keine besonderen Bestimmungen gelten, gilt Absatz 2 entsprechend.

(4) Zeit, Ort und Tagesordnung der Sitzungen des Gemeinderates werden durch Aushang an
den Bekanntmachungstafeln wie folgt bekannt gemacht:

o Parkplatz Hauptstraße (Buswartehalle)

(5) Kann wegen eines Naturereignisses oder wegen anderer besonderer Umstände die
vorgeschriebene Bekanntmachungsform nicht angewandt werden, so erfolgt in
unaufschiebbaren Fällen die öffentliche Bekanntmachung durch öffentlichen Ausruf /durch
Aushang an den Bekanntmachungstafeln, wie sie in Absatz 4 genannt sind. Die
Bekanntmachung ist unverzüglich nach Beseitigung des Hindernisses in der vorgeschriebenen
Form nachzuholen, sofern nicht der lnhalt der Bekanntmachung durch Zeitablauf
gegenstandslos geworden ist.

(6) Sonstige Bekanntgaben erfolgen gemäß Absatz 1, sofern nicht eine andere
Bekanntmach ungsform vorgeschrieben ist.

$ 2 Bürgerbegehren und Bürgerentscheid
Bürgerbegehren und Bürgerentscheid bestimmen sich nach g 17a der Gemeindeordnung

$ 3 Ausschüsse des Gemeinderates
Regelungen über Art und Zusammensetzung der Ausschüsse erfolgen durch Beschluss des
Gemeinderates.

$ 4 Ortsbeigeordnete
Die Gemeinde hat bis zu zwei Beigeordnete.

$ 5 Übertragung von Aufgaben des Gemeinderates auf den Ortsbürgermeister
Auf den Ortsbürgermeister wird die Entscheidung in folgenden Angelegenheiten übertragen:
1' Vergabe von Aufträgen und Arbeiten im Rahmen der verfügbaren Haushaltsmittel bis zu

einer Wertgrenze von 3.000 € im Einzelfall,

2. Verfügung über Gemeindevermögen bis zu einer Wertgrenze von 3.000 € im Einzelfall.
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$ 6 Aufwandsentschädigung für Mitglieder des Gemeinderates
(1) Zur Abgeltung der notwendigen baren Auslagen und der sonstigen persönlichen
Aufwendungen erhalten die Ratsmitglieder für die Teilnahme an Sitzungen des Gemeinderates
Rittersheim eine Entschädigung nach Maßgabe der Absätze 2bis 4.

(2) Die Aufwandsentschädigung wird in Form eines Sitzungsgeldes gewährt, das für die
Teilnahme an einer Sitzung des Gemeinderates 7,50 € beträgt. Fahrtkosten für Fahrten
zwischen Wohnort und Sitzungsort werden nicht erstattet.

(3) Neben der Entschädigung nach Absatz 2 wird nachgewiesener Lohnausfall in voller Höhe
ersetzt; er umfasst bei Arbeitnehmern auch die entgangenen tarifvertraglichen und freiwilligen
Arbeitgeberleistungen sowie den Arbeitgeberanteil zu den gesetzlichen
Sozialversicherungsbeiträgen. Selbständig tätige Personen erhalten auf Antrag Verdienstausfall
in Höhe eines Durchschnittssatzes von bis zu 25,00 € je Sitzung. Personen, die weder einen
Lohn- noch einen Verdienstausfall geltend machen können, denen aber im beruflichen oder
häuslichen Bereich ein Nachteil entsteht, der in der Regel nur durch das Nachholen versäumter
Arbeit oder die lnanspruchnahme einer Hilfskraft ausgeglichen werden kann, erhalten auf
Antrag einen Ausgleich

1. in Höhe von 10,00 € je Sitzung, wenn sie mindestens ein in ihrem Haushalt mit ihnen
wohnendes Kind unter 14 Jahren tatsächlich betreuen oder

2. in Höhe von 10,00 € je Sitzung, wenn sie einen nach ärztlichem Gutachten pflegebedürftigen
sonstigen Angehörigen tatsächlich betreuen oder pflegen.

Liegen die Voraussetzungen des Satzes 3 Nummern 1 und 2 gleichzeitig vor, wird der Ausgleich
nur einmalgewährt; es gilt der höhere Betrag.

ln den Fällen des $ 18a Abs, 6 GemO wird unter den Voraussetzungen des Satzes 2
Verdienstausfallje Fortbildungstag in Höhe des Betrages, wie er für eine Sitzung gewährt würde,
erstattet, wenn die Fortbildungsveranstaltung mindestens fünf Zeitstunden einschließlich
Pausen dauert; entsprechendes gilt in den Fällen des Nachteilsausgleichs (Satz 3).

(4) Neben der Aufinrandsentschädigung erhalten die Ratsmitglieder für Dienstreisen
Reisekostenvergütung nach den Bestimmungen des Landesreisekostengesetzes.

$ 7 Aufwandsentschädigung des Ortsbürgermeisters
Der Ortsbürgermeister erhält eine Aufirvandsentschädigung gemäß g 12 Abs. 1 Satz 1

KomAEVO.

$ I Aufwandsentschädigung der Ortsbeigeordneten
(1) Ehrenamtliche Beigeordnete erhalten für den Fall der Vertretung des Ortsbürgermeisters
eine Aufwandsentschädigung in Höhe der Aufwandsentschädigung des Ortsbürgermeisters
nach $ 12 Abs. 1 Satz 1 KomAEVO. Erfolgt die Vertretung des Ortsblrrgermeisters nicht für die
Dauer eines vollen Monats, so beträgt sie für jeden vollen Tag der Vertretung ein Dreißigstel
des Monatsbetrags der dem Ortsbürgermeister zustehenden Aufwandsentschädigung. Eine
nach Absatz 2 gewährte Aufwandsentschädigung ist anzurechnen.

(2) S 6 Abs. 3 und 4 gelten entsprechend.

$ 9 Aufwandsentschädigung für weitere Ehrenämter
(1) Einfache gemeindliche Tätigkeiten wie z.B. Blumen gießen, Rasen mähen, Reinigung,
handwerkliche Tätigkeiten von untergeordneter Bedeutung können durch ehrenamflich Tätige
erledigt werden. Für die Ausübung der ehrenamtlichen Tätigkeit wird eine
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Aufiruandsentschädigung gewährt. Das gleiche gilt für Beauftragte für das Glockengeläut,
Bachpaten, Beauftrage oder Paten in der Kinder- und Jugendarbeit, Brauchtumspfleger,
Bücherei- oder Museumsbeauftragte, Dorfgemeinschaftshauspaten, Kulturbeauftragte,
Ortsbildbeauftragte, Sportanlagenwarte, Umweltbeauftragte, Wirtschafts- und
Wanderwegewarte sowie I n haber verg leichbare r Eh renämter.

(2) Die Aufwandsentschädigung wird nach Stundensätzen bemessen; die Zeiten für die
Wegestrecken vom Wohnsitz bis zum Tätigkeitsort und zurück werden nicht berücksichtigt. Die
Aufwandsentschädigung für die Tätigkeiten nach Absatz 1 entspricht je volle Stunde dem jeweils
gültigen Mindestlohn nach $ 1 Abs. 2 des Mindestlohngesetzes.

(3) Die Mitglieder und Hilfskräfte der Wahl- und Abstimmungsvorstände erhalten eine
pauschalierte Abgeltung ihres baren Auf,ruandes in der Form eines Erfrischungsgeldes. Das
Erfrischungsgeld beträgt 40,00 € je Wahl- oder Abstimmungstag. Finden an einem Wahltag
mehrere Wahlen und Abstimmungen gleichzeitig statt, so wird das Erfrischungsgeld nur einmal
gewährt.

$ 10 Ton- und Bildübertragung sowie Ton- und Bildaufzeichnungen in Sitzungen des
Gemeinderates und seiner Ausschüsse
Ton- und Bildübertragung sowie Ton- und Bildaufzeichnungen sind in Sitzungen des
Gemeinderates und seiner Ausschüsse nicht zulässig.

$ 11 ln-Kraft-Treten
(1) Die Hauptsatzung tritt zum 28.11.2024 in Kraft.

(2) Gleichzeitig tritt die Hauptsatzung vom 05.10.2004 in der aktuellen Fassung außer Kraft.

Rittersheim, 28.1 1 .2024

/
(Bernhard)
Erster Beigeordneter

Es wird auf S 24 Abs. 6 der Gemeindeordnunq hinsewiesen:
,,Satzungen, die unter Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der
Gemeindeordnung zustande gekommen sind, gelten ein Jahr nach der Bekanntmachung als von
Anfang an gültig zustande gekommen.
Dies gilt nicht, wenn
1, die Bestimmungen über die Öffentlichkeit der Sitzung, die Genehmigung, die

Ausfertigung oder die Bekanntmachung der Satzung verletzt worden sind, oder
2. vor Ablauf der in Satz 1 genannten Frist die Aufsichtsbehörde den Beschluss

beanstandet oder jemand die Verletzung der Verfahrens- oder Formvorschriften
gegenüber der Gemeindeveruvaltung unter Bezeichnung des Sachverhalts,
der die Verletzung begründen soll, schriftlich geltend gemacht hat.
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Satzung
der Gemeinde Rittersheim über die Festsetzung der

Hebesätze für die Realsteuern
ab dem Jahr 2025

(Hebes atzsatzung) vom 29.1 1 .2024

Gemäß $ 24 der Gemeindeordnung für Rheinland-Pfalz (GemO) vom 31.01 .1994 (GVBI. S.
153) i. V. m. S 25 des Grundsteuergesetzes (GrStG) vom 07.08 .1973 und $ 16 des
Gewerbesteuergesetzes (GewStG) in der Fassung vom 15J02022 (BGBI. S. 4167), in der
jeweils geltenden Fassungen, hat der Gemeinderat in seiner Sitzung am 28.11.2024
folgende Satzung beschlossen:

sl
Erhebungsgrundsatz

Die Gemeinde Rlttersheim erhebt von dem in ihrem Gebiet liegenden Grundbesitz eine
Grundsteuer nach den Vorschriften des Grundsteuergesetzes und ein Gewerbesteuer nach
den Vorschriften des Gewerbesteuergesetzes.

A.'J.,
Hebesätze

Die Gemeinde setzt die folgenden Hebesätze für das Jahr 2025 fest:

für die Grundsteuer
a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf 510 v, H
b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf 500 v. H.

der Steuermessbeträge

s3
lnkrafttreten

Diese Satzung tritt zum 01.01 .2025 in Kraft. Die Satzung gilt bis zur öffentlichen
Bekanntmachung der Haushaltssatzung oder Nachtragshaushaltssatzung für das
Kalenderjahr 2025.

Die Satzung wird hiermit ausgefertigt.

Rittersheim, den 29.1 1.2

/- TL",
(Bernhard)
Erster Beigeordneter
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Es wird auf $ 24 Abs. 6 der Gemeindeordnung hingewiesen:

Satzungen, die untgr Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften dieses Gesetzes oder auf Grund dieses
Gesetzes zustande gekommen sind, gelten ein Jahr nach der Bekanntmachung als von Anfang an gültig
zustande gekommen. Dies gilt nicht, wenn

1. die Bestimmungen über die Öffentlichkeit der Sitzung, die Genehmigung, die Ausfertigung oder die
Bekanntmachung der Satzung verletzt worden sind, oder

2. vor Ablauf der in Satz 1 genannten Frist die Aufsichtsbehörde den Beschluss beanstandet oder jemand
' die Verletzung der Verfahrens- und Formvorschriften gegenüber der Gemeindeverwaltung untei

Bezeichnpng des Sachverhaltes, der die Verletzung begründen soll, schriftlich geltend gemacht hd.
Hat jemand eine Verletzung nach Satz 2 Nr. 2 geltend gemacht, so kann auch nach Ablauf der in Satz 1

genannten Frist jedermann diese Verletzung geltend machen.

(
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Kirchheimbolanden
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BEKANNTMACHUNG

Die 5. Sitzung des Stadtrates der Stadt Kirchheimbolanden in der Wahlzeit 202412029 findet
am

Mittwoch, 18. Dezember 2024,19:00 Uhr

im Ratssaal des Rathauses in Kirchheimbolanden statt

Tagesordnung:

Nr. Tagesordnungspunkt

1

Öffentlicher Teil
Jahresabschluss 2023 der Projekte und Service GmbH Kirchheimbolanden;
Beratung und Beschlussfassung

Jahresabschluss 2023 der Parken in Kirchheimbolanden GmbH;
Beratung und Beschlussfassung

Jakob-Enders-Stadion: Erneuerung der Beleuchtung

Grundsteuerreform; Festsetzung der Hebesätze für die Grundsteuer A und B ab
dem Jahr 2025 - Beratung und Beschlussfassung

Feststellung des Jahresabschlusses 2022

Entlastung gem. S 114 GemO für 2022

Fortentwicklung der Gremienarbeit; lnformation und Beratung

Festlegung der Termine für die Stadtratssitzungen im Jahr 2025; Beratung und
Beschlussfassung
Anfragen und Verschiedenes

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

L

11
(Dr. Muchow)
Stadtbürgermeister
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Satzung
der Gemeinde Morschheim über die Festsetzung der

Hebesätze für die Realsteuern
ab dem Jahr 2025

(Hebes atzsatzu ng) vom 09. 1 2.2024

Gemäß $ 24 der Gemeindeordnung für Rheinland-Pfalz (GemO) vom 31 .01.1994 (GVBI. S
153) i. V. m. S 25 des Grundsteuergesetzes (GrStG) vom 07.08 .1973 und $ 16 des
Gewerbesteuergesetzes (GewStG) in der Fassung vom 15.10.2022 (BGBI, S. 4167), in der
jeweils geltenden Fassungen, hat der Gemeinderat in seiner Sitzung am 27.11.2024
folgende Satzung beschlossen:

sl
Erhebungsgrundsatz

Die Gemeinde Morschheim erhebt von dem in ihrem Gebiet liegenden Grundbesitz eine
Grundsteuer nach den Vorschriften des Grundsteuergesetzes und ein Gewerbesteuer nach
den Vorschriften des Gewerbesteuergesetzes.

s2
Hebesätze

Die Gemeinde setzt die folgenden Hebesätze für das Jahr 2025 fest:

für die Grundsteuer
a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf 500 v. H
b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf 600 v. H.

der Steuermessbeträge

s3
lnkrafttreten

Diese Satzung tritt zum 01.01 .2025 in Kraft. Die Satzung gilt bis zur ötfentlichen
Bekanntmachung der Haushaltssatzung oder Nachtragshaushaltssatzung für das
Kalenderjahr 2025.

Die Satzung wird hiermit ausgefertigt.

Morschheim, den 09. 12.20

Ortsbürgermeister
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Es wird auf $ 24 Abs. 6 der Gemeindeordnung hingewiesen:

Satzungen, die unter Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften dieses Gesetzes oder auf Grund dieses
Gesetzes zustande gekommen sind, gelten ein Jahr nach der Bekanntmachung als von Anfang an gültig
zustande gekommen. Dies gilt nicht, wenn

1. die Bestimmungen über die Öffentlichkeit der Sitzung, die Genehmigung, die Ausfertigung oder die
Bekanntmachung der Satzung verletzt worden sind, oder

2. vor Ablauf der in Satz 1 genannten Frist die Aufsichtsbehörde den Beschluss beanstandet oder jemand
die Verletzung der Verfahrens- und Formvorschriften gegenüber der Gemeindevenrrlaltung unter
Bezeichnung des Sachverhaltes, der die Verletzung begründen soll, schriftlich geltend gemacht hat.

Hat jemand eine Verletzung nach Satz 2 Nr. 2 geltend gemacht, so kann auch nach Ablauf der in Satz 1

genannten Frist jedermann diese Verletzung geltend machen.
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Ja h resa bsc h I uss 2021 der Ortsgemei nde Rittershei m

Der Ortsgemeinderat Rittersheim hat in seiner Sitzung am 28.11.2024 folgenden
Beschluss gefasst, der hiermit gem. S 114 Abs. 2 der Gemeindeordnung für Rheinland-Pfalz
vom 31 .01 .1994 (GVBI. S. 153) in der derzeit gelten Fassung bekannt gemacht wird:

Der Jahresabschluss für das Jahr 202'l wird wie folgt festgestellt und genehmigt:

Erträge
Aufwendungen

268.585,28 €
251.001,52€

J a h rese rg eb n is (J a h res ü be rsch uss I Ja*esfen+bet+ag) 17.583,76 €

Bilanzsumme Aktiva / Passiva 1.260.797,87 €,

Dem Ortsbürgermeister und der Bürgermeisterin der Verbandsgemeinde sowie den
Beigeordneten, soweit diese einen Geschäftsbereich leiten oder den Bürgermeister
(Ortsbürgermeister) vertreten haben, wird Entlastung erteilt.

Der Jahresabschluss 2021mit Rechenschaftsbericht liegt in der Zeit von 16.12.2024 bis
31.12.2024 während der Dienstzeiten bei der Verbandsgemeindevenrvaltung Kirchheim-
bolanden (Rathaus, Zimmer 116) öffentlich aus.

Kirch heimbolanden, 1 3.12.2024
Verband sgemei ndevenrualtu ng

gez. Wienpahl

(Wienpahl)
Bürgermeisterin
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Ja h resa bsc h I uss 2022 der Ortsgemei nde Rittersheim

Der Ortsgemeinderat Rittersheim hat in seiner Sitzung am 28.11.2024 folgenden
Beschluss gefasst, der hiermit gem. S 114 Abs. 2 der Gemeindeordnung für Rheinland -Pfalz
vom 31 .01 .1 994 (GVBI. S. 153) in der derzeit gelten Fassung bekannt gemacht wird:

Der Jahresabschluss für das Jahr 2022 wird wie folgt festgestellt und genehmigt:

Erträge
Aufwendungen

308.176,71 €
249.687,79 €

Ja h rese rge b n is (J a h res ü be rsch u ss I Jahresfenbe+rag) 58.488,92 €

Bilanzsumme Aktiva / Passiva 1.498.179,30 €

Dem Ortsbürgermeister und der Bürgermeisterin der Verbandsgemeinde sowie den
Beigeordneten, soweit diese einen Geschäftsbereich leiten oder den Bürgermeister
(Ortsbürgermeister) vertreten haben, wird Entlastung erteilt.

Der Jahresabschluss 2022 mit Rechenschaftsbericht liegt in der Zeit von 16.12.2024 bis
31 .1 2.2024 wä h rend der Dienstzeiten bei der Verbandsgemei ndevenryaltu n g Ki rch heim-
bolanden (Rathaus, Zimmer 116) öffentlich aus.

Kirchheimbolanden, 1 3.12.2024
Ve rba n d s g e me i n deve rwa ltu n g

gez. Wienpahl

(Wienpahl)
Bürgermeisterin



735

Bekanntmachung über die Einsichtnahme in den Entwurf der Haushaltssat-
zung mit -plan der Ortsgemeinde Stetten für die Jahre 2025 und 2026 und die
Möglichkeit zur Einreichung von Vorschlägen

Haushaltssatzung und -plan der Ortsgemeinde Stetten für die Jahre 2025 und
2026

1. Einsichtnahme in den Entwurf der Haushaltssatzung mit -plan und Anlagen

2. Möglichkeit zur Einreichung von Vorschlägen

Der Entwurf der Haushaltssatzung für die Jahre 2025 und 2026 mit dem Haushalts-
plan und seinen Anlagen wurde am 12J22024 dem Gemeinderat zugeleitet.

1. Der Entwurf der Haushaltssatzung für die Jahre 2025 und 2026 liegt mit dem
Haushaltsplan und seinen Anlagen während der allgemeinen Ötfnungszeiten
bei der Verbandsgemeindevenrvaltung (Rathaus, Neue Allee 2, 67292 Kirch-
heimbolanden, Zimmer 116) bis zur Beschlussfassung über die Haushaltssat-
zung durch den Ortsgemeinderat zur Einsichtnahme aus. Außerdem steht die
Haushaltssatzung für die Jahre 2025 und 2026 mit dem Haushaltsplan und sei-
nen Anlagen im lnternet unter
h ttp s : //www. k i rc h h ei m b o I a n d e n. de/de/stette n - rath a u s-fi n a n ze n/
h a us h a ltss atz u n s e n- u n d- h a u s h a I ts p I ae n e-stette n. h tm I
zur Einsichtnahme bereit.

2. Die Einwohnerinnen und Einwohner der Ortsgemeinde Stetten haben die Mög-
lichkeit, innerhalb von 14 Tagen ab dieser Bekanntmachung (vom 16.12.2024
bis 30.12.2024) bei der Verbandsgemeindevenrualtung, Neue Allee 2, 67292
Kirchheimbolanden, Vorschläge zum Entwurf der Haushaltssatzung für die
Jahre 2025 und 2026 mit dem Haushaltsplan und seinen Anlagen, einzu-
reichen. Die Vorschläge sind schriftlich an die Verbandsgemeindevenrualtung
oder an den Ortsbürgermeister, Neue Allee 2,67292 Kirchheimbolanden, oder
elektronisch an vg@kirchheimbolanden.de einzureichen. Der Ortsgemeinderat
wird rechtzeitig vor seinem Beschluss über die Haushaltssatzung über die in-
nerhalb dieser Frist eingegangenen Vorschläge in öffentlicher Sitzung beraten
und entscheiden.

Kirchheimbolanden, 1 3.12.2024
Verba nd sgem e i ndeve nrualtu n g

gez. Wienpahl

(Wienpahl)
Bürgermeisterin
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BEKANNTMACHUNG

Jagdgenossenschaft für den gemeinschaftlichen Jagdbezirk Weitersweiler,
Benn hausen, Jakobswei ler;
hier: öffentliche Austegung der Niederschrift über die
Jagdgenossenschaftsversammlung am 29. Oktober 2024

Am 29. Oktober 2024, um 20.00 Uhr, fand im Bürgertreff in Weitersweiler, Am
Sportplatz, eine Versammlung der Jagdgenossenschaft für den gemeinschaftlichen
Jagdbezirk Weitersweiler, Bennhausen, Jakobsweiler statt.

Die Niederschrift über den Verlauf dieser Versammlung liegt in der Zeit vom

16. Dezember 2024 bis 03. Januar 2025

bei der Verbandsgemeindeverwaltung Göllheim, Fachbereich 2 (Natürliche Lebens-
grundlagen und Bauen), Zimmer Nr. 2.14, während der üblichen Öffnungszeiten,
montags bis dienstags von 8.30 Uhr bis 12.00 Uhr und 14.00 Uhr bis 16.00 Uhr,
donnerstags von 8.30 Uhr bis 12.00 Uhr und von 14.00 Uhr bis 18.00 Uhr
(Dienstleistungsabend) sowie mittwochs und freitags von 8.30 Uhr bis 12.00 Uhr, zur
Einsichtnahme durch die Jagdgenossinnen und Jagdgenossen, öffentlich aus.

Es wird empfohlen, einen Termin zur Einsichtnahme, unter Tel.Nr. 06351/4909-
43, zu vereinbaren, um längere Wartezeiten zu vermeiden,

Weitersweiler, den 02.12.2024
Für die Jagdgenossenschaft
Weitersweiler, Bennhausen, Jakobsweiler

Thomas Busch
Jagdvorsteher
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Landwi rtschaftskam mer
Rheintand-Pfa[z

Bekanntmachung

Traubenernte- und Weinerzeugungsmeldung und
Meldung der Abgaben Verwendung und Verwertung 2024

Letzter Abgabetermin: 15. Januar 2025

- aus eigenen Erzeugnissen -
Meldepflichtig sind alle Winzer und Traubenerzeuger, sofern sie nicht die gesamte Ernte an eine
Winzergenossenschaft oder anerkannte Erzeugergemeinschaft abliefern.
Winzergenossenschaften oder anerkannte Erzeugergemeinschaften müssen eine Traubenernte-
meldung für die Erzeugnisse abgeben, die sie als Trauben oder Maische von vollabliefernden
Mitgliedern übernehmen.

Ausnahme:
Falls alle Teilablieferer einer Erzeugergemeinschaft diese zur Abgabe einer Traubenerntemeldung
für den abgelieferten Teil ermächtigt haben, wird der einzelne Teilablieferer von der Meldung der an
die Genossenschaft oder Erzeugergemeinschaft abgelieferten Erzeugnisse befreit.

- aus fremden Erzeugnissen
Meldepflichtig sind natürliche oder juristische Personen oder deren Vereinigungen, einschließlich
Genossenschaftskellereien, die aus der Ernte des laufenden Wirtschaftsjahres von einem
Weinbaubetrieb oder einem anderen Betrieb Weintrauben, Traubenmost, teilweise gegorenen
Traubenmost oder Jungwein übernehmen. Diese melden der zuständigen Stelle die Menge des
hieraus erzeugten Traubenmostes, teilweise gegorenen Traubenmostes, Jungweines oder Weines,
sowie die Mengen der unverändert abgegebenen Erzeugnisse.

ln diesen Fällen ist auch das Lieferantenverzeichnis auszufüllen und abzugeben.

Die Meldevordrucke sind bei der zuständigen Gemeinde-, Verbandsgemeinde- bzw. Stadt-
veruvaltung sowie bei den weinbaulichen Dienststellen der Landwirtschaftskammer Rheinland-Pfalz
und als Download (vvvvw.lwk-rlp.de unter Weinbau / Ernte / Traubenernte- und
Weinerzeugungsmeldung) erhältlich, Wir empfehlen eine Online-Abgabe im Weininformationsportal
(wip lwk-rlp.de). Die Meldungen müssen bis zum 15. Januar 2025 eingegangen sein.
Reichen Sie bitte das Exemplar für den Meldepflichtigen zusammen mit den Durchschriften ein. Es
verbleibt nach Bestätigung des Eingangs bei lhnen und dient als Nachweis für'die rechtzeitige
Abgabe.

Falls die Meldungen nicht, nicht richtig, nicht vollständig oder nicht rechtzeitig erstattet werden, stellt
dies eine Ordnungswidrigkeit im Sinne des Weingesetzes dar. Betriebe, die ihre Meldung nicht
termingerecht abgeliefert haben, sind von Teilen der Stützungsmaßnahmen (lnvestitionsförderung)
entsprechend der Verordnung (EU) Nr. 202112115 und deren Durchführungsbestimmungen
ausgeschlossen bzw. müssen mit Kürzungen beiden Zuschüssen rechnen
Wir bitten Sie deshalb, die Meldeformuläre sehr sorgfältig auszufüllen und den Meldetermin zu
beachten. Für Rückfragen stehen lhnen die Mitarbeiter der Landwirtschaftskammer Rheinland-Pfalz
in den zuständigen Dienststellen gerne zur Verfügung.


